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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Hüttenstraße, im Ortsteil Elversberg, 
sollte ein Zentrum für medizinische Versor-
gung und Ambulante Pflege in WG`s auf 
Zeit (APZ) errichtet werden. 

Hierfür wurden im Jahr 2019 durch die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Cura-Mente - Medizinisches 
Versorgungszentrum“ die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen.

Das geplante Vorhaben konnte jedoch auf-
grund zwischenzeitlich geänderter rechtli-
cher Fördergrundlagen nicht umgesetzt 
werden. 

Nun soll an gleicher Stelle ein Pflegewohn-
komplex für Menschen mit intensivpflegeri-
schem Unterstützungsbedarf errichtet wer-
den. 

Hierzu ist der Rückbau einer leerstehenden 
Gewerbehalle und der daran anschließende 
Neubau eines Gebäudes geplant. 

Der Pflegewohnkomplex soll sich aus den 
folgenden drei ineinandergreifenden Teilbe-
reichen zusammensetzen:

• Vollstationäre Versorgung (mit erhöh-
tem spezifischen Pflegeaufwand),  

• Angegliederte Kurzzeitpflege (beatmete 
und nichtbeatmete Patienten),

• Altenpflege

Der Pflegewohnkomplex soll eine spezielle, 
außerklinische Intensivpflege für insgesamt 
64 Patienten sicherstellen. 

Das vier- bis fünfgeschossige Gebäude ist 
unmittelbar an der Hüttenstraße geplant. 
Der L-förmige, nach Norden hin geöffnete  
Baukörper rahmt zusammen mit entspre-
chenden Baumpflanzungen eine hofartige 
Vorplatzsituation, die neben der Stellplatz-
anlage mit einem Aufenthaltsbereich und 
Grünpflanzungen ausgestattet sein soll.

Erschlossen wird der Pflegewohnkomplex 
über die vorhandenen Erschließungsanlagen. 
Die zugehörigen Stellplätze sind auf dem 
Grundstück entlang der Hüttenstraße vor-
gesehen.

Die zu überplanende Fläche ist derzeit noch 
im Eigentum eines privaten Eigentümers. 

Der Vorhabenträger ist verfügungsberech-
tigt.

Das geplante Vorhaben ist auf Grundlage 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Cu-
ra-Mente - Medizinisches Versorgungszent-
rum“ nicht realisierungsfähig, da die fest-
gesetzte Art und das Maß der baulichen 
Nutzung dem Vorhaben widersprechen.  

Die Gemeinde Spiesen-Elversberg hat somit 
nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 12 BauGB auf Antrag des 
Vorhabenträgers die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes mit Vor-
haben- und Erschließungsplan „ZWAI - Zu-
kunftsorientiertes Wohnen in der außerkli-
nischen Intensivpflege“ beschlossen. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan umfasst eine Fläche von 
insgesamt ca. 2.000 qm.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan „ZWAI - 
Zukunftsorientiertes Wohnen in der außer-
klinischen Intensivpflege“ ersetzt innerhalb 
seines Geltungsbereiches den Bebauungs-
plan „Cura-Mente - Medizinisches Versor-
gungszentrum“ von 2019.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan und der Durchführung des 
Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft für 
Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13 a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung (Nachverdichtung, Ent-
wicklung eines Grundstücks im Innenbe-
reich). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 01. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 

20.000 m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das Plange-
biet lediglich eine Fläche von ca. 2.000 qm 
in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13 a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplan zu.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13 a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Spiesen-Elversberg stellt für das Gebiet eine 
gewerbliche Baufläche dar. Somit ist der Be-
bauungsplan nicht aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt. Der Flächennut-
zungsplan ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
im Wege der Berichtigung anzupassen.

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei- 
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Kommune vorzulegen und abzustim-
men.
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• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Kommune abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs- 
planes zwischen Vorhabenträger und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen des 
Vorhabenträgers hingegen bleiben 
rechtlich gegenüber dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan selbstständig.
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Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich an der 
Hüttenstraße (L 283), im Nordwesten des 
Siedlungskörpers des Ortsteils Elversberg, in 
kurzer Entfernung zur Autobahn A 8.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird wie folgt begrenzt: 

• im Norden durch die angrenzende Tier-
klinik an der Hüttenstraße, 

• im Osten durch das Betriebsgelände des 
Bauhofs,

• im Süden durch das Gelände der Feuer-
wehr,

• im Westen durch die Straßenverkehrs-
fläche der Hüttenstraße.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, Um-
gebungsnutzung und Eigen-
tumsverhältnisse

Das Plangebiet stellt derzeit eine leer ste-
hende Gewerbehalle dar. Die direkte Umge-
bung des Plangebietes ist überwiegend 
durch gewerbliche Nutzung sowie der 
Feuerwehr mit zugehörigen Stellplatzflä-
chen geprägt. Im weiteren Umfeld befindet 

sich Wohnnutzung (faktisch und gem. dem 
Bebauungsplan „Im Großenbruch II, 2. Ab-
schnitt“ Reines und Allgemeines Wohnge-
biet).

Die zu überplanende Fläche ist derzeit noch 
im Eigentum eines privaten Eigentümers. 
Der Vorhabenträger ist verfügungsberech-
tigt.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet weist ein von Westen nach 
Osten gerichtetes Gefälle auf. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes (insbe-
sondere Festsetzung des Baufensters) aus-
wirken wird. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird über die direkt westlich 
angrenzende Hüttenstraße (L 286) ange-
schlossen. Von dort aus erfolgt die Anbin-
dung direkt an das überörtliche Verkehrs-
netz und die Autobahn A 8 und A 623. 

Weiterer Erschließungsanlagen bedarf es 
zur Realisierung des Vorhabens nicht.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines voll-
ständig bebauten Gebietes.

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur und da-
mit Anschlusspunkte sind bereits aufgrund 
der Bestandsbebauung vorhanden und wei-
sen noch ausrechende Kapazitäten auf.

Es ist mit einer geringfügigen Reduzierung 
des Abwasseraufkommens zu rechnen, da 

Fischbachw
eg

Blick auf das Plangebiet von Südwesten

Lage des Plangebietes; Quelle: ZORA, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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der versiegelte Anteil des Plangebietes ver-
ringert wird.

Die nach § 49 a SWG geltenden Vorgaben 
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein-
leitung des Niederschlagswassers in ein 
oberirdisches Gewässer) sind hier nicht an-
zuwenden, da das Grundstück bereits  vor 
dem Jahr 1999 bebaut war. Eine Bebauung 
könnte grundsätzlich auch ohne Änderung 
des rechtskräftigen Bebauungsplan erfol-
gen.

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung nur bedingt ge-
eignet. (Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, 
Stand der Abfrage: 20.04.2021).

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt werden

Karte zur potenziellen Versickerungseignung; Quelle: GeoPortal Saarland; Stand: 20.04.2021
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Spiesen-Elversberg

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche (entspricht dem Planvorhaben)

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in 
den Außenbereich: erfüllt

• (G 27) Mittel- und Grundzentren sollen u.a. als Wirtschaftsschwerpunkte gestärkt 
und weiterentwickelt werden: erfüllt

• (Z 32) Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen statt Ausweisung und Erschlie-
ßung neuer Wohnbauflächen: erfüllt

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Natur-
parks, Regionalparks, Biosphärenreservate 

nicht direkt betroffen; westlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet L 4.07.02 Ruhbachtal 
- Kirchendick an das Plangebiet an; eine Bebauung wäre grundsätzlich auch ohne Ände-
rung des Bebauungsplanes möglich

Naturdenkmäler, in der Denkmalliste nach 
§ 6 SDSchG verzeichnete Denkmäler oder 
in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete 

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen innerhalb des 
Geltungsbereiches bzw. von Arten im direkten Planungsumfeld: 

• keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2013 Saarland, Stand 
März 2018) innerhalb oder im näheren Umfeld (Siedlungsraum und Randbereiche)

• keine Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen

• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope betroffen (nächstgelegene 
Flächen erst weit außerhalb des Siedlungsbereiches) 

• keine Lebensraumtypen n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben einzelne Bäume betroffen sind, ist der allgemeine Schutz wild 
lebender Pflanzen und Tiere zu beachten, d.h. die notwendigen Gehölzentfernungen sind 
außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle 
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. Bei „Allerweltsarten“ 
mit einem landesweit günstigen Erhal-
tungszustand und einer großen Anpas-
sungsfähigkeit kann i.d.R. davon ausge-
gangen werden, dass mit keinen popula-
tionsrelevanten Störungen und keinen Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rech-
nen ist.

Bestehende Vorbelastungen:

• Vorbelastungen mit hohem Störgrad (Lärm, Bewegungsunruhe): zentrale Lage in 
Spiesen-Elversberg; direkte Nachbarschaft zu bestehender Gewerbenutzung sowie 
Feuerwehr, Autobahn A 8 in ca. 600 m Entfernung, Fläche bereits heute bebaubar

• geringe Flächengröße, eingeschränkte Habitatausstattung und bestehende Vorbelas-
tungen auf der Fläche (fast vollständig versiegelt) und in der Nachbarschaft (Gewer-
benutzung);

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• ABSP-Artpool führt für das betroffene Gebiet keine Tier- oder Pflanzenarten auf

• aufgrund der Habitatausstattung und der bestehenden Vorbelastungen Bedeutung 
des Plangebietes als Lebensraum für planungsrelevante Tiere deutlich eingeschränkt 

• keine abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevanten Tierarten, insbesondere keine 
Fortpflanzungsräume streng geschützter Tierarten, zu erwarten. Dies bezieht sich auf 
sämtliche im Saarland vorkommenden potenziell betroffenen gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Tiere (Libellen, Fische, Muscheln, Rundmäuler, Weichtiere, Krebse, Repti-
lien, Amphibien, Tagfalter, Käfer, Heuschrecken, Säugetiere, Vögel), für die der Pla-
nungsraum keinen geeigneten Lebensraum bietet. Dies gilt insbesondere für arten-
schutzrelevante Vogelarten: Weder Brutstätten von Vogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie noch Fundnachweise für Rast- und Zugvogelarten im Geltungs-
bereich bekannt und aufgrund der Habitatausstattung sowie der bestehenden Vor-
belastungen auch nicht zu erwarten; Bäume bieten auch kein Quartierpotenzial für 
Fledermäuse

• Eingriffsgebiet zwar Lebensraum (sowohl zur Jagd als auch zur Fortpflanzung) von 
sonstigen europäischen Vogelarten, jedoch nur häufige und ubiquitär verbreitete stö-
rungsunempfindliche Arten zu erwarten. Bei potenziell entstehenden lokalen, sehr 
kleinflächigen Habitatverlusten ausreichend Ausweichmöglichkeiten in den unmittel-
bar angrenzenden Lebensräumen vorhanden.

• kein gesetzlich geschütztes Biotop betroffen

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• dem Geltungsbereich kommt aktuell keine Bedeutung im Artenschutzrecht zu

• für alle potenziell betroffenen Tierartgruppen gilt: Einzelne Individuen können zwar 
Teil-Habitate verlieren, die örtlichen Tier-Populationen werden jedoch auf Grund des 
Vorhandenseins ausreichend großer vergleichbarer Lebensräume im direkten Umfeld, 
auf die ausgewichen werden kann, keine erheblichen Beeinträchtigungen erfahren.

• erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen von artenschutzrechtlich relevanten Arten 
insgesamt nicht zu erwarten, insbesondere kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 
BNatSchG

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

• Über die obigen Ausführungen hinaus kein FFH-Lebensraumtyp/ besonders geschütz-
ter Lebensraum betroffen, daher Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten 
Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes 
möglich

Zwischenfazit Nach derzeitigem Kenntnisstand kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG; 
Voraussetzungen für Haftungsfreistellung für Schäden an bestimmten Arten und natürli-
chen Lebensräumen nach § 19 BNatSchG erfüllt
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Gewerbliche Baufläche (Quelle: Gemeinde Spiesen-Elversberg)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; der Flächennutzungsplan ist im 
Wege der Berichtigung anzupassen

Flächennutzungsplan Spiesen-Elversberg

N

NEUNKIRCHEN

ST. INGBERT

FRIEDRICHSTHAL

KIRKEL

SP 1

SP 2

SP 3SP 6

SP 5

SP 4

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

1. Bauflächen und Baugebiete, Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Bestand Planung

Wohnbauflächen

Gemischte Bauflächen

Gewerbliche Bauflächen

Sondergebiete

Freizeit- und Sportanlage ”Langdell”

Reitanlage

Einkaufszentrum

Behinderten-Wohn- und Werkstätte

Reha- und Kommunikationszentrum

Freizeit-, Sport- und Erholung “In der Langdell“

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, 
Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Schulen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende 
Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen

Feuerwehr, THW

Post

Polizei

Kindergarten

3. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Autobahn 

Sonstige überörtliche und örtliche
Hauptverkehrsstrassen

4. Flächen für VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG 
UND ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Wasser (Wasserwerk)

Brunnen

Abwasser (Kläranlage, Regenrückhaltebecken)

Abfall (Kompostieranlage)

Umspannwerk

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Oberirdisch

Unterirdisch

Zweckbestimmung:

Elektrizität 

Gas 

Wasser 

Abwasser 

6. Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Grünflächen

Zweckbestimmung:

Friedhof

Dauerkleingärten

Sportplatz, Tennisplatz

Spielplatz

Parkanlagen

Hundedressurplatz

Festplatz

7. Flächen für die Wasserwirtschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Wasserschutzgebiet

8. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 a und B sowie Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Brachflächen 

9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB)

Bestand Planung

FFH-Gebiet

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Geschützter Landschaftsbestandteil

Geschütztes Biotop nach § 22 SNG (vormals § 25 SNG)

Naturdenkmal

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (in BPlan festgesetzt)

Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen 
im Sinne des § 18 BNatschG
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Flächennutzungsplan
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FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

DER GEMEINDE SPIESEN - ELVERSBERG

ABSCHLIESSENDER BESCHLUSS

Ingenieurgesellschaft für angewandte Raum-, Grün-, Umwelt- und Stadtplanung mbH, 
Rathausstrasse 12, 66557 Illingen, Tel. 06825 4061 100, Fax: 06825 4061 110, info@argusconcept.com, www.argusconcept.com

PLANGRÖSSE
ORIGINAL DIN A 0

VERKLEINERT DIN A 3

PROJEKTBEZEICHNUNG

SPI-FNP-GEM

VERFAHRENSSTAND

ABSCHLIESSENDER
BESCHLUSS

BEARBEITUNG
DIPL.-GEOGR. THOMAS EISENHUT
DIPL.-ING. PATRIK HENSCHEL

BEARBEITUNGSSTAND

JULI 2006

- LAGE DES PLANGEBIETES -

Entfernung von standortfremden Ziergehölzen außerhalb der Ortslage

Erhalt und Entwicklung strukturreicher Offenlandschaft 
•Anlage und Pflege von Streuobstwiesen
•Umwandlung von Acker in extensives Grünland

Umwandlung von Nadelholzbeständen in Bachaue

Umwandlung von Nadelholzbeständen am Waldrand

Entwicklung eines einseitigen Ufergehölzsaumes entlang

Spiesen Mühlenbach

Renaturierung Spiesen Mühlenbach

Entwicklung strukturreicher Waldränder

Maßnahme (siehe Maßnahmekatalog)

10. SONSTIGE PLANZEICHEN 

Flächen unter denen der Bergbau umgeht
(ehemalige tagesnahe Abbaubereiche)

Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetz

Planstudie “Verbindungsstraße”

Kennzeichnung der geplanten Bauflächen 

Altlasten
z.B. Altablagerungen TBLM / NK 704
z.B. Altstandorte ELS 7043

Kennzeichnung von Kulturdenkmälern 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Flächennutzungsplanes
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• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat am 17.02.1989 den Beschluss zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes gefasst (§ 2 Abs.
1 BauGB).

Der Beschluss wurde am 19.04.2006 ortsüblich be-
kannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Spiesen-Elversberg, den __.__.____     Der Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB und der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB wurde
im Zeitraum vom 27.01.2006 bis 03.03.2006 durchge-
führt.

• Die frühzeitige Beteiligung der Bürger an diesem
Flächennutzungsplan wurde am 25.04.2006 in
Form einer Bürgerversammlung durchgeführt (§ 3
Abs. 1 BauGB). Sie wurde am 19.04.2006 ortsüb-
lich bekannt gemacht.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat am 05.05.2006 den Entwurf gebilligt und
die öffentliche Auslegung des Flächennutzungspla-
nes (§ 3 Abs. 2 BauGB) mit paralleler Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange und der Nachbarge-
meinden (§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB bzw. § 2 Abs. 2
BauGB) beschlossen.

• Der Entwurf des Flächennutzungsplanes sowie des
Erläuterungsberichtes hat in der Zeit vom
18.05.2006 bis einschließlich 19.06.2006 öffentlich
ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Anregungen während der Auslegungs-
frist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können, am 10.05.2006 orts-
üblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und
der Nachbargemeinden wurde parallel zur öffent-
lichen Auslegung durchgeführt (§ 4 Abs. 1 und 2
BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB). Hierzu wurden die
Träger öffentlicher Belange und die Nachbarge-

meinden mit Schreiben vom 16.05.2006 um Stel-
lungnahme gebeten.

• Während der Auslegung gingen Anregungen und
Hinweise ein, die vom Gemeinderat der Gemeinde
Spiesen-Elversberg am 07.07.2006 geprüft wurden
(Abwägung). Das Ergebnis der Prüfung (Abwä-
gung) wurde denjenigen, die Anregungen oder Hin-
weise vorgebracht haben, mit Schreiben vom
10.07.2006 mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat am 07.07.2006 den Flächennutzungsplan
beschlossen.

Spiesen-Elversberg, den __.__.____     Der Bürgermeister

• Der Flächennutzungsplan wurde gem. 
§ 6 Abs. 1 BauGB vom Ministerium für Umwelt ge-
nehmigt.

Saarbrücken, den __.__.___          Ministerium für Umwelt
Az.:..........................

Die Durchführung des Genehmigungsverfahrens
des Ministeriums für Umwelt ist am __.__.____
gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt ge-
macht worden, mit dem Hinweis auf Ort und Zeit
der öffentlichen Einsehbarkeit des Flächennut-
zungsplanes.

Mit der Bekanntmachung wird der Flächennut-
zungsplan rechtswirksam. 

Spiesen-Elversberg, den __.__.____     Der Bürgermeister

Der Bürgermeister

ww

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Flächennutzungsplanes gelten u.a. folgende
Gesetze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom
21.06.2005 (BGBI. S. 1818)

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Be-
kanntmachung der Neufassung vom 23. Januar
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel
3 des IWG  vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 479)

• die Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts - Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom
18.Dezember 1990 (BGBI. I. S. 58)

• das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Juni 2005 (BGBI. I S. 1757, 2797), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.06.2005
(BGBI. I S. 1794)

• das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
im Saarland (SaarIUVPG) vom 30.10.2002 (Amts-
blatt des Saarlandes, S. 2494), zuletzt geändert
durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes Nr. 1554 zur
Neuordnung des saarländischen Denkmalrechts
(SDSchG) vom 19. Mai 2004 (Amtsblatt des Saar-
landes, S. 1507)

• die saarländische Landesbauordnung (LBO), zuletzt
geändert durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes Nr.
1554 zur Neuordnung des saarländischen Denkmal-
rechts (SDSchG) vom 19. Mai 2004 (Amtsblatt des
Saarlandes, S. 1507)

• das Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG)
in der Fassung der Bekanntmachung  vom 27. Juni
1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 13. Dezember 2005 (Amtsblatt des
Saarlandes, S. 2010)

• das Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung
vom 18. August. 1997 (BGBL. I. S. 208, 2102)

• das Gesetz Nr. 1502 zur Neuordnung des Landes-
planungsrechts (SLPLG) vom 12. Juni 2002 (Amts-
blatt de Saarlandes vom 01.08.2002, S. 1506)

• das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBI.I. S. 1193), zuzletzt geändert durch Artikel 40
des Gesetzes vom 21.06.2005 (BGBI. I S. 1818)

• das Gesetz Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarlän-
dischen Naturschutzrechtes - Gesetz zum Schutz
der Natur und Heimat im Saarland (Saarländischen
Naturschutzgesetz SNG), Amtsblatt des Saarlandes
vom 01. Juni 2006, S. 726

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BlmSchG) in der Neufas-
sung vom 26.09.2002 (BGBI. I S. 3830), zuletzt ge-
ändert durch Artikel I des Gesetzes vom 25. Juni
2005 (BGBI. I S. 1865)

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenver-
änderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun-
des-Bodenschutzgesetz-BBodSchG) vom 17. März
1998, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 09. Dezember 2004 (BGBI. I S. 3214)

• die 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzver-
ordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I
S. 1036)

• die 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli
1991 (BGBl. I S. 1588, ber. S. 1790)

• das Gesetz zum Schutz des Bodens im Saarland
(Saarländisches Bodenschutzgesetz - SBodSchG)
vom 20. März 2002 (Amtsblatt des Saarlandes
2002, S. 990),

• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG), I. d. Neuf. der
Bek. vom 19.08.2002 (BGBI. I. S. 3245), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni
2005 (BGBI. I S. 1746)

• das Saarländische Wassergestz (SWG) I. d. F. der
Bek. der Neuf. vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des
Saarlandes vom 24.09.2004, S. 1994 ff.), zuletzt
geändert durch Artikel 6, Abs. 8 des Gesetzes zur
organisationsrechtlichen Anpassung und Bereini-
gung von Landesgesetzen vom 15.02.2006 (Amts-
blatt des Saarlandes, S. 493)

• das Saarländische Nachbarrechtsgesetz vom 28.
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210),
zuletzt geändert durch des Gesetz vom 18. Juli
2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822)

• das Saarländische Denkmalschutzgesetz (SDschG)
vom 19. Mai 2004 (Amtsblatt des Saarlandes, Nr.
33 vom 22.07.2004, S. 1498)

• das Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19.04.1994 (BGBI. I. S.
854), zul. geändert am 11.10.2002 (BGBI. S. 4015)

• das Saarländische Straßengesetz, Gesetz Nr. 808
vom 17.12.1964 in der Fassung vom 15.10.77
(Amtsblatt des Saarlandes, S. 969), zuletzt geän-
dert am 12.06.2002 (Amtsblatt des Saarlandes, S.
1506)

• das Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 26.Oktober
1977 (Amtsblatt des Saarlandes S. 1009), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Lan-
deswaldgesetz vom 9.Juli 2003 (Amtsblatt des
Saarlandes vom 07.08.2003, S. 2130 ff)

• das Saarländische Abfallgesetz (SAbfG) vom
03.Juni 1987, zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 01.Juni 1994 (Amtsblatt des Saarlandes S.
982 und vom 03.Juli 1996 S. 782, 973) S. 982 und
vom 03.Juli 1996 S. 782, 973)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Bebauungsplan Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Cura-Mente - Medizinisches Versorgungszentrum“ Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Cura-Mente - Medizinisches Versorgungszentrum“ 
(2019)(2019)

Relevante Festsetzungen für den Geltungsbereich:Relevante Festsetzungen für den Geltungsbereich:

• Sonstiges Sondergebiet: Zentrum für Medizinische Versorgung und Ambulante Pflege 
in WG´s auf Zeit

• GRZ 0,8; 

• GOKmax. 12,0 m 

• IV Vollgeschosse

• abweichende Bauweise

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SO
SONSTIGES SONDERGEBIET „KURZZEITPFLEGE UND MEDIZINISCHES 
VERSORGUNGSZENTRUM“
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GOKmax.
12,0 m

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: 
GEBÄUDEOBERKANTE (GOK)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ 
0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

IV ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN ANLAGE

Nutzungsart
Höhe baulicher 

Anlagen

Grundflächen-
zahl

Zahl der Vollge-
schosse

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1.  BAUPLANUNGSRECHTLICHE  
 FESTSETZUNGEN
 § 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 
des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. SONSTIGES SONDERGEBIET
„ZENTRUM FÜR MEDIZINISCHE 
VERSORGUNG UND AMBULANTE PFLEGE 
IN WG‘S AUF ZEIT (APZ)“

zulässig sind:

Siehe Plan. 
Analog § 11 BauNVO wird als Art der baulichen 
Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet „Zentrum für 
Medizinische Versorgung und Ambulante Pflege in 
WG‘s auf Zeit (APZ)“ festgesetzt.

1. fünf ambulant betreute Wohngemeinschaften mit 
bis zu 30 Einzelzimmern,

2. Medizinisches Versorgungszentrum,
3. Wundpflegezentrum,
4. den Bedürfnissen der Patienten entsprechende An-

lagen für Dienstleistungen und Aktivitäten, wie 
insbesondere Gruppenbereiche, Anlagen für ge-
meinschaftliche Aktivitäten, Therapie- und Behand-
lungsräume sowie Praxisräume,

5. Verwaltungs-, Seminar- und Veranstaltungsräume,
6. den Einrichtungen dienende und untergeordnete 

Aufenthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- und Ver-
waltungsräume,

7. Funktions- und Nebenräume (z.B. Sanitär-, Lager-
räume), 

8. Schlafräume für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen, 

9. Zugänge/Wege, Stellplätze, Zufahrten, Dachterras-
sen, Dachgärten, 

10. alle sonstigen zum ordnungsgemäßen Betrieb der 
zulässigen Nutzungen erforderlichen Nebenanla-
gen und Einrichtungen.

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

3.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 17 BAUNVO I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird analog § 
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 17 Abs. BauNVO auf 0,8 
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind analog § 19 
Abs. 4 BauNVO die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

Analog § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetz-
te GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO), insgesamt bis zu einer 
GRZ von 0,9 überschritten werden.

3.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maxima-
le Höhe baulicher und sonstiger Anlagen ist die 
Gebäudeoberkante (GOK). Die max. zulässige 
Gebäudeoberkante beträgt 12,0 m.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe). Dachterrassen und Dachgärten sind 
zulässig.

Die zulässige Oberkante kann durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 20 
% der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 3,0 
m überschritten werden. Durch Photovoltaikmodule 
/ Solarmodule inkl. der zum Betrieb erforderlichen 
Anlagen und Bauteile sind weitere Überschreitungen 
zulässig.

Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher 
und sonstiger Anlagen ist die Oberkante der angren-
zenden Straßenverkehrsfläche (Hüttenstraße), gemes-
sen an der straßenseitigen Gebäudemitte.

3.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. Die Zahl der Vollgeschosse wird analog 
§ 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als 
Höchstmaß festgesetzt.

4. BAUWEISE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. Es wird eine abweichende Bauweise im 
Sonstigen Sondergebiet festgesetzt. In der abwei-
chenden Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO sind 
Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. Die gem. § 
7 Abs. 5 LBO in einem Sondergebiet geltende Tiefe der 
Abstandsfläche (0,4 H) wird bis zu einer Mindesttiefe 
von 3,0m unterschritten. Der Grenzabstand darf 
zusätzlich zur Errichtung eines Treppenhauses (2. 
Rettungsweg) unterschritten werden.

5. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Analog § 23 Abs. 3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden 
können. (z.B. Stellplätze, Garagen, Carports).

6.  STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Stellplätze und Nebenanlagen sind analog § 9 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO inner-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche und in 
der entsprechend festgesetzten Fläche zulässig. 
Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und weite-
re Erschließungselemente sowie Optionsflächen für 
Lüftungsschächte dürfen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche errichtet werden.

7.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Im Vorfeld der Abriss- und Baumaßnahmen ist der 
Nachweis durch eine fachkundige Person zu füh-
ren, dass die Umsetzung des geplanten Vorhabens 
für besonders oder streng geschützte Tierarten, ins-
besondere Vögel und Fledermäuse, im Sinne des 
§ 7 BNatSchG nicht zu erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf diese Arten und ihre Lebensräume 
führt. Besonders zu beachten sind dabei die §§ 19 und 
44 BNatSchG. 
Des Weiteren sind die Vorgaben des allgemeinen 
Artenschutzes gem. § 39 BNatSchG zu berücksichti-
gen.

8. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Zur Vermeidung von immissionsschutzrechtli-
chen Konfliktfällen mit den südöstlich benachbar-
ten Betrieben - wie Bauhof und Feuerwehr - sind 
in allen Bewohnerzimmern, die diesen Betrieben 
zugewandt sind, Schallschutzfenster mit mindestens 
Schallschutzklasse 3 (Schalldämm-Maß 35 dB) ein-
zubauen. Das geforderte Schalldämmmaß muss auch 
während des Lüftungsvorganges erreicht werden (z. B. 
Schalldämmlüfter / mechanische Be- und Entlüftung)..

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019  (BGBI. I 
S. 706).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465). 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBI. I S. 1274), das zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 
2771).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 

682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. 
Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 
2019 (Amtsbl. I S. 324).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 
(Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I 
S. 324).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. No-
vember 2007 (Amtsbl. S. 2393). 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit 
wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 
Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Cura-Mente - Medizinisches 
Versorgungszentrum“ ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den Bebauungsplan „Im Grossenbruch 
II, 2. Abschnitt“ von 1968.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird 
hingewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Für das Plangebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, die eine Kampfmittelbelastung für 
den Planungsbereich dokumentieren. Sollten wider Erwarten Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), 
so ist über die zuständige Polizeidienststelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verstän-
digen.

• Das Plangebiet befindet sich in einem Gebiet einer ehemaligen Eisenerzkonzession. Ob diesbezüglich unter 
diesem Bereich Abbau umging, geht aus den Akten- und Planunterlagen des Oberbergamtes nicht hervor. 
Es wird daher empfohlen, bei Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und 
dies gegebenenfalls dem Oberbergamt mitzuteilen.

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Ober-
flächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr 
von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung 
und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie ge-
fahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

• Bei konkreten Bauvorhaben ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Planauskunft der 
Deutschen Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest einzufordern. Die Kabelschutzanwei-
sung der Telekom ist zu beachten.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

• Das anfallende Abwasser ist durch Anschluss an die vorhandene öffentliche Mischwasserkanalisation zu 
entsorgen.

• Zur Speicherung und Nutzung des Niederschlagswassers sind Zisternen zulässig.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig. Unzuläs-

sig sind auch unbeschichtete und beschichtete Trapezbleche als Dacheindeckung. Dachbegrünungen sind 
zulässig. 

• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien 
und Keramikplatten.

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 
Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, Werbefahnen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise 
und sich ständig bewegende Werbeanlagen.

• Sonstiges: Mülltonnen sind in den zur öffentlichen Fläche orientierten Bereich entweder in Schränken ein-
zubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(ANALOG § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Vorhabenträger, die AlDieLei Immobilien 
GmbH, hat mit Schreiben vom 23.05.2019 die 
Einleitung eines Satzungsverfahrens nach § 12 
BauGB beantragt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat am 14.06.2019 die Einleitung des Ver-
fahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „Cura-Mente - Medizinisches Versor-
gungszentrum“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
„Cura-Mente - Medizinisches Versorgungszent-
rum“, wurde am 26.06.2019 ortsüblich bekannt-
gemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen-
schaftskataster übereinstimmen.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan wird gem. § 13a 
BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. 
§ 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprü-
fung nicht durchgeführt. 

• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat in seiner Sitzung am 14.06.2019 den 
Entwurf gebilligt und die öffentliche Auslegung 
des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan „Cura-Mente - 
Medizinisches Versorgungszentrum“ beschlossen 
(§ 13a BauGB, i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, hat 
in der Zeit vom 05.07.2019 bis einschließlich 
05.08.2019 öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per Mail abgegeben werden können, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen, am 26.06.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 26.06.2019 von der Aus-

legung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
05.08.2019 zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
08.11.2019. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am 08.11.2019 den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan „Cura-Mente - Medizinisches 
Versorgungszentrum“ als Satzung beschlossen 
(§ 10 Abs. 1 BauGB). Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan „Cura-Mente - Me-
dizinisches Versorgungszentrum“ wird hiermit als 
Satzung ausgefertigt.

Spiesen-Elversberg, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am 27.11.2019 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 
KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan „Cura-Mente - Medizinisches 
Versorgungszentrum“, bestehend aus der Plan-
zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie 
der Begründung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Spiesen-Elversberg, den __.__.____

Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der

AlDieLei Immobilien GmbH 
Elversberger Str. 40a 
66386 St. Ingbert 

Stand der Planung: 21.08.2019
SATZUNG

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern   
Dipl.-Ing. Sarah End

Cura-Mente - Medizinisches 
Versorgungszentrum
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- und  
Erschließungsplan in der Gemeinde Spiesen-Elversberg,  
Ortsteil Elversberg
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Quelle: LVGL Saarland; Stand: 29.03.2018

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 16.05.2019

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnitt-
freie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, 
analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, 
dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen 
Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL

9. ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A UND B BAUGB

Stellplätze sind durch Laubbäume im Umfang von je 6 
Stellplätze ein standortgerechter mittel- bis großkroni-
ger Laubbaumhochstamm (Sortierung 3 mal ver-
pflanzt, Stammumfang 16 - 18 cm) so zu begrünen, 
dass die Stellplätze möglichst verschattet werden, 
sofern dies baulich umsetzbar ist. Die Bäume sind 
dauerhaft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige 
Bäume zu ersetzen.

Es sind die folgenden Normen und Richtlinien bei der 
Planung und Durchführung von Baumpflanzungen zu 
beachten: DIN 18320, DIN 18915, DIN 18916, DIN 
18919, DIN 18920, FLL Empfehlungen für 
Baumpflanzungen (Teil 1 und 2), FLL ZTV Baumpflege 
und FLL Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen.

Die nicht überbauten Grundstücksfläche ist zu begrü-
nen und gärtnerisch zu gestalten. Je angefangene 300 
m2 nicht überbauter Grundstücksfläche sind mindes-
tens 3 heimische, standortgerechte Sträucher bzw. 1 
standortgerechter Laubbaumhochstamm/ Stammbusch 
zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
nach zu pflanzen.

Bei beengten Platzverhältnissen können klein- oder 
schmalkronige Sorten verwendet werden.

Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl der zu 
pflanzenden Gehölze dar.

Pflanzliste:
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Spitz-Ahorn (Acer planaoides)
• Feld-Ahorn (Acer campestre)
• Stiel-Eiche (Quercus robur)
• Vogel-Kirsche (Prunus avium)
• Winter-Linde (Tilia cordata)
• Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
• Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
• Hainbuche (Carpinus betulus)
• Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
• Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Zur schnelleren Wirksamkeit der Pflanzungen im Sinne 
einer schnelleren Aufwertung des Ortsbildes werden 
folgende Mindest-Qualitätsstandards an die Pflanzun-
gen gestellt:

• Bäume: 3xv; StU 14 - 16 cm

• Sträucher: 2 xv.; H. 1,00 m

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG§ 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

PLANGEBIET

SO 
Zentrum für Medizini-
sche Versorgung und 
Ambulante Pflege in 
WG‘s auf Zeit (APZ)

GOKmax
12,0 m

GRZ
0,8

IV

a -

ANSICHT HÜTTENSTRASSE

Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 16.05.2019

NORDANSICHT

Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 16.05.2019

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
Schutzabstand Wald
Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand von 
30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei 
der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude dürfen 
die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen von 
dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn
• der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-

standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forst-
wirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich sämtli-
cher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem Eigentum 
zu verzichten und 

• aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen.
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Der Vorhabenträger ist mit konkreten Pla-
nungsabsichten für die Entwicklung eines 
Pflegewohnkomplexes für Menschen mit in-
tensivpflegerischem Unterstützungsbedarf, 
in der Hüttenstraße im Ortsteil Elversberg, 
an die Gemeinde Spiesen-Elversberg heran-
getreten. 

Folgende Argumente sprechen für die Um-
setzung des Planvorhabens am gewählten 
Standort:

• für die Fläche existiert bereits 
Planungsrecht für eine Sondergebiets-
nutzung,

• durch die Realisierung des Planvorha-
bens wird eine gewerbliche Brache in 
integrierter Lage revitalisiert,

• das Plangebiet befindet sich vollständig 
im Privateigentum; der Vorhabenträger 
ist verfügungsberechtigt, weshalb von 

einer zügigen Realisierung der Planung 
auszugehen ist,

• die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ist aufgrund der Bestandsbebauung be-
reits vorhanden (ausreichend Kapazitä-
ten),

• die Umgebungsnutzung im Norden, Os-
ten und Süden dient der gewerbliche 
Nutzung. Unter Beachtung der Anforde-
rungen des passiven Lärmschutzes ist 
weder vom Plangebiet auf die Umge-
bungsnutzung noch von der Umgebung 
auf das Plangebiet von nachteiligen 
Auswirkungen auszugehen. 

• im (weiteren) Umfeld befinden sich fak-
tisch und gem. Bebauungsplan „Im 
Großenbruch II, 2. Abschnitt“ Reine und 
Allgemeine Wohngebiete. Die vorhan-
denen Gewerbebetriebe dürfen ohne-
hin das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren. Eine anderweitige gewerbliche 
Nachnutzung hätte hingegen Konflikt-
potenzial.

Städtebauliche Konzeption

Gegenstand des Bauvorhabens auf dem 
Grundstück in der Hüttenstraße ist die Rea-
lisierung eines Pflegewohnkomplexes für 
Menschen mit intensivpflegerischem Unter-
stützungsbedarf.

Hierzu ist der Rückbau einer alten Gewer-
behalle und der daran anschließende Neu-
bau eines Gebäudes geplant. 

Das vier- bis fünfgeschossige Gebäude ist 
unmittelbar an der Hüttenstraße geplant. 
Der L-förmige, nach Norden hin geöffnete  
Baukörper rahmt zusammen mit entspre-
chenden Baumpflanzungen eine hofartige 
Vorplatzsituation, die neben der Stellplatz-
anlage mit einem Aufenthaltsbereich und 
Grünpflanzungen ausgestattet sein soll.

Erschlossen wird der Pflegewohnkomplex 
über die Hüttenstraße. Der ruhende Verkehr 
wird komplett auf dem Grundstück unter-
gebracht. 

Vorhaben- und Erschließungsplan; Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 18.05.2021
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Das Konzept des Vorhabenträgers sieht fol-
gende Bausteine für die Einrichtung vor: 

1. Vollstationäre Versorgung (mit erhöhtem 
spezifischen Pflegeaufwand)

Die erste Säule des geplanten Pflegewohn-
komplexes ist die vollstationäre Versorgung 
von beatmeten und nicht beatmeten Pa-
tienten. Insgesamt beinhaltet die vollstatio-
näre Versorgung vier Stationen, wovon eine 
als spezialisierte Beatmungsstation und 
zwei als pflegeintensive Altenpflegestatio-
nen konzipiert werden. Aufgrund der lang-
jährigen Erfahrung des Pflegeteam LaVie in 
der Betreuung und Pflege von demenziell 
erkrankten Menschen (Tagespflege LaVie), 
wird bei den pflegeintensiven Altenpflege-
stationen ein besonderer Fokus auf die Be-
darfe von dieser Patientengruppe gelegt. 

Entsprechende Kooperationen bestehen be-
reits. Die auf Beatmungspatienten/-bewoh-
ner spezialisierte Station bietet neben der 
sowohl medizintechnischen als auch pflege-
rischen Spezialisierung auch die Vorausset-
zung für die Betreuung von Dialysepatien-
ten (Vollspektrum). Auch hier gewährleistet 
das Pflegeteam LaVie durch die langjährige 
Erfahrung im Bereich der ambulanten Inten-
siv- und Beatmungspflege eine hohe Fach-
kompetenz. 

Bei der Raumkonzeption der Station und 
Bewohnerzimmer werden neueste und wis-
senschaftlich fundierte Erkenntnisse be-
rücksichtigt. Diese betreffen neben der ge-
nerellen Aufteilung auch die Licht-, Raum- 
und Farbkonzeption. Hierbei wurde bereits 
eine Kooperation eingegangen. Es ist ge-
plant, bereits frühzeitig in der Konzeptions- 

und Bauphase den Kooperationspartner mit 
einzubeziehen.

Zudem sollen bereits während der Baupla-
nung die Möglichkeiten einer nachträgli-
chen bzw. zukünftigen modularen Integra-
tion von technischen Hilfsmitteln aus dem 
Bereich des Ambient Assisted Living berück-
sichtigt werden. Auch diesbezüglich be-
stehen bereits Kooperationen mit dem AAL-
Netzwerk Saar.

Bei der Ausstattung der Einrichtung werden 
aktuelle Hygienestandards berücksichtig.

Somit wird gewährleistet, dass auch multi-
morbide, infektiöse oder immungeschwäch-
te Bewohner adäquat betreut und gepflegt 
werden können.

Ansichten; Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 25.03.2021
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2. Angegliederte Kurzzeitpflege (beatmete 
und nichtbeatmete Patienten) 

Die zweite Säule des Pflegewohnkomplexes 
ist eine angegliederte Kurzzeitpflege für Pa-
tienten mit hohem pflegerischen Aufwand 
unmittelbar nach dem Aufenthalt in der Kli-
nik. Gerade für Patienten, die nach einem 
kritischen Krankheitsereignis auf eine konti-
nuierliche maschinelle Beatmung angewie-
sen sind, ist eine reibungslose und gut auf 
die unterschiedlichen Versorgungssettings 
abgestimmte Entlassung von entscheiden-
der Bedeutung für den Krankheitsverlauf. 
Durch das Angebot einer Kurzzeitpflege für 
beatmete Patienten soll ermöglicht werden, 
dass bis zu Abklärung der pflegerischen 
Langzeitversorgung oder der Überleitung in 
eine ambulante bzw. stationäre Versor-
gung, eine sowohl pflegerisch als auch me-
dizinisch optimale temporäre Versorgung 
gewährleistet ist. Gerade in komplexen 
Krankheitssituationen ist eine Entlassung 
aus dem klinischen Setting in eine neue Ver-
sorgungsform häufig problembehaftet, da 
die Organisation der poststationären Ver-
sorgung von vielen Aspekten abhängt und 
somit verzögert werden kann. An dieser 
Stelle wird durch die beschriebene Versor-
gungsform ein optimaler Übergang begüns-
tigt. 

Das Konzept der angegliederten Kurzzeit-
pflege sieht jedoch auch Plätze für nicht re-
spiratorisch erkrankte Patienten vor. So wird 
auch für nicht beatmeten Patienten, die bis 
zur endgültigen Abklärung der pflegeri-
schen Langzeitversorgung bereits frühzeitig 
aus dem klinischen Setting entlassen wer-

den können, eine adäquate und auf den in-
dividuellen Pflegebedarf abgestimmte Ver-
sorgung gewährleistet.  

Wie bei der vollstationären Versorgung wer-
den hier neueste Möglichkeiten der ziel-
gruppenspezifischen Raumkonzeption, Hy-
gieneaspekte sowie die zukünftige Integra-
tion von Ambient Assisted Living Lösungen 
berücksichtigt.

3. vollstationäre Altenpflege

Die vollstationäre Altenpflege stellt jeder-
zeit rund um die Uhr sicher, dass der Be-
wohner eine umfassende und auf seine Be-
dürfnisse abgestimmte Pflege erfährt. Es ist 
die ideale Wahl, wenn ein erhöhter Pflege-
bedarf vorliegt und die Bewohner nicht zu-
hause gepflegt werden können. Eine voll-
umfängliche Versorgung wird gestellt, denn 
von der Verpflegung mit mehreren täglichen 
Mahlzeiten über die verschiedenen Pflege-
tätigkeiten bis hin zur Reinigung wird hier 
an alles gedacht.

Die Einrichtung ist barrierefrei. Gemeinsame 
Aktivitäten in der Einrichtung fördern sozia-
le Kontakte. Medizinische Hilfe ist jederzeit 
verfügbar. Fachpersonal ist rund um die Uhr 
anwesend. Die Betreuung und Pflege ist 
umfassend und maßgeschneidert - insbe-
sondere bei erhöhtem Pflegebedarf und De-
menz.
(Quelle: Vorhabensbeschreibung „Zukunftsorientierter 
Pflegewohnkomplex Spiesen-Elversberg“; Pflegeteam 
LaVie; Völklingen; Stand: 28. März 2021)

Ansicht Hüttenstraße; Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 25.03.2021
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Bauplanungsrechtliche Festset-
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Der Bebauungsplan gibt einen Rahmen vor.  
Die bauliche Zulässigkeit wird im Detail mit-
hilfe des § 9 Abs. 2 BauGB und dem Durch-
führungsvertrag auf das im Vorhaben- und 
Erschließungsplan beschriebene Vorhaben 
beschränkt.

Auf diese Weise sind Änderungen der ge-
planten Nutzung möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ein Än-
derungsverfahren durchlaufen muss.

Sonstiges Sondergebiet „Pflege-
wohnkomplex für Menschen 
mit intensivpflegerischem 
Unterstützungsbedarf“

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein 
Sonstiges Sondergebiet „Pflegewohnkom-
plex für Menschen mit intensivpflegeri-
schem Unterstützungsbedarf“ festgesetzt. 
Die getroffenen Festsetzungen ermöglichen 
die planungsrechtliche Realisierung der ge-
planten Nutzungen.

Gemäß des Vorhaben- und Erschließungs-
planes soll an diesem Standort ein Pflege-
wohnkomplex für Menschen mit intensiv-
pflegerischem Unterstützungsbedarf und 
den jeweils ergänzenden Einrichtungen zu-
lässig sein. Während die Nutzungen im Ein-
zelfall als besondere Formen des Wohnens 
auch in den Wohngebieten der BauNVO zu-
lassungsfähig wären, rechtfertigt die ge-
plante Betriebskonzeption mit dem funktio-
nalen Zusammenhang zwischen dem Pfle-
gewohnkomplex für Menschen mit intensiv-
pflegerischem Unterstützungsbedarf sowie 
den ergänzenden Einrichtungen die Festset-
zung als Sondergebiet.

Durch die exakte Festsetzung der Zahl der 
maximal zulässigen Einzelzimmern wird 
eine verträgliche Nutzung des Grundstücks 
gewährleistet.

Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren 
der Einrichtung mit seinen verschiedenen 
Funktionen zu gewährleisten, werden den 
Bedürfnissen der Patienten entsprechende 
Anlagen für Dienstleistungen und Aktivitä-
ten, wie insbesondere Gruppenbereiche, 
Anlagen für gemeinschaftliche Aktivitäten, 
Therapie- und Behandlungsräume, dem 
Pflegewohnkomplex dienende und unterge-
ordnete Aufenthalts-, Sozial-, Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsräume, Seminar- und 
Veranstaltungsräume, Funktions- und 
Nebenräume (z.B. Küche, Sanitär- und La-
gerräume),  Schlafräume für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen, Stellplätze, Zufahr-
ten, Zugänge, Terrassen, Außenanlagen und 
alle sonstigen für den ordnungsgemäßen 
Betrieb des Pflegewohnkomplexes erforder-
lichen Einrichtungen und Nebenanlagen 
(z.B. Abstellräume) in den Katalog der zu-
lässigen Nutzungen aufgenommen. Die zu-
lässigen Nutzungen sind entsprechend der 
Betriebsbeschreibung festgesetzt.

Die Zulässigkeit von Stellplätzen dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs. 

Mit der genauen Definition des Nutzungs-
kataloges sollen anderweitige Nutzungen 
des Grundstückes ausgeschlossen werden.

Nicht zulässig ist jede Form des dauerhaften 
Wohnens.

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nö-
tige Maß hinaus. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind analog § 18 BauNVO eindeu-
tige Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Weiterhin stellt die Festsetzung der maxi-
malen Höhe baulicher Anlagen sicher, dass 
durch eine maßvolle Höhenentwicklung kei-
ne negative Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes vorbereitet wird.

In Anbetracht der bestehenden Gebäudevo-
lumina im und um das Plangebiet ist das 
dieses bereits hiervon geprägt. Somit ist 

Ausschnitt der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SO
SONSTIGES SONDERGEBIET „PFLEGEWOHNKOMPLEX FÜR MENSCHEN MIT INTENSIV-
PFLEGERISCHEM UNTERSTÜTZUNGSBEDARF“
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)
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HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: 
GEBÄUDEOBERKANTE (GOK)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)
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GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

V ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN ANLAGE

Nutzungsart
Höhe baulicher 

Anlagen

Grundfl ächen-
zahl

Zahl der Vollge-
schosse

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1.  BAUPLANUNGSRECHTLICHE 
 FESTSETZUNGEN
 § 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 
des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpfl ichtet.

2. SONSTIGES SONDERGEBIET
„PFLEGEWOHNKOMPLEX FÜR MENSCHEN 
MIT INTENSIVPFLEGERISCHEM
UNTERSTÜTZUNGSBEDARF“

zulässig sind:

Siehe Plan. 
Analog § 11 BauNVO wird als Art der baulichen Nutzung 
ein Sonstiges Sondergebiet „Pfl egewohnkomplex für 
Menschen mit intensivpfl egerischem Unterstützungs-
bedarf“ festgesetzt.

1. Pfl egewohnkomplex mit bis zu 64 Pfl egebetten in 
Einzelzimmern,

2. den Bedürfnissen der Patienten entsprechende An-
lagen für Dienstleistungen und Aktivitäten, wie 
insbesondere Gruppenbereiche, Anlagen für ge-
meinschaftliche Aktivitäten, Therapie- und Behand-
lungsräume,

3. dem Pflegewohnkomplex dienende und unterge-
ordnete Aufenthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- 
und Verwaltungsräume,

4. Funktions- und Nebenräume (z.B. Küche, Sanitär- 
und Lagerräume), 

5. Stellplätze, Zufahrten, Zugänge, Terrassen, Außen-
anlagen und alle sonstigen für den ordnungsge-
mäßen Betrieb des Pflegewohnkomplexes erfor-
derlichen Einrichtungen und Nebenanlagen (z.B. 
Abstellräume).

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

3.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 17 BAUNVO I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird analog § 
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 17 Abs. BauNVO auf 0,8 
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind analog § 19 
Abs. 4 BauNVO die Grundfl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen. 

3.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maxima-
le Höhe baulicher und sonstiger Anlagen ist die 
Gebäudeoberkante (GOK). Die max. zulässige 
Gebäudeoberkante beträgt 15,0 m.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe). Dachterrassen und Dachgärten sind 
zulässig.

Unterer Bezugspunkt für die maximale Höhe baulicher 
und sonstiger Anlagen ist die Oberkante der angren-
zenden Straßenverkehrsfläche (Hüttenstraße), gemes-
sen an der straßenseitigen Gebäudemitte.

Die zulässige Oberkante kann durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 20 
% der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 3,0 
m überschritten werden. Durch Photovoltaikmodule 
/ Solarmodule inkl. der zum Betrieb erforderlichen 
Anlagen und Bauteile sind weitere Überschreitungen 
zulässig.

3.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. Die Zahl der Vollgeschosse wird analog 
§ 16 Abs. 2 BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als 
Höchstmaß festgesetzt.

4. BAUWEISE
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. Es wird eine abweichende Bauweise im 
Sonstigen Sondergebiet festgesetzt. In der abwei-
chenden Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO sind 
Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. Die gem. § 
7 Abs. 5 LBO in einem Sondergebiet geltende Tiefe der 
Abstandsfläche (0,4 H) wird bis zu einer Mindesttiefe 
von 3,0 m unterschritten. Der Grenzabstand darf 
zusätzlich zur Errichtung eines Treppenhauses (2. 
Rettungsweg) unterschritten werden.

5. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Analog §  23 Abs.  3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. Das gleiche gilt für 
bauliche Anlagen soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsfl ächen zulässig sind oder zugelassen werden 
können. (z.B. Stellplätze, Garagen, Carports).

6.  STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Stellplätze und Nebenanlagen sind analog § 9 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO inner-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche und in 
den entsprechend festgesetzten Flächen zulässig. 
Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und weite-
re Erschließungselemente sowie Optionsflächen für 
Lüftungsschächte dürfen auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche errichtet werden.

7.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Im Vorfeld der Abriss- und Baumaßnahmen ist der 
Nachweis durch eine fachkundige Person zu füh-
ren, dass die Umsetzung des geplanten Vorhabens 
für besonders oder streng geschützte Tierarten, ins-
besondere Vögel und Fledermäuse, im Sinne des 
§ 7 BNatSchG nicht zu erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf diese Arten und ihre Lebensräume 
führt. Besonders zu beachten sind dabei die §§ 19 
und 44 BNatSchG. Des Weiteren sind die Vorgaben 
des allgemeinen Artenschutzes gem. § 39 BNatSchG 
zu berücksichtigen.

8. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Zur Vermeidung von immissionsschutzrechtli-
chen Konfl iktfällen mit den südöstlich benachbar-
ten Betrieben - wie Bauhof und Feuerwehr - sind 
in allen Bewohnerzimmern, die diesen Betrieben 
zugewandt sind, Schallschutzfenster mit mindestens 
Schallschutzklasse 3 (Schalldämm-Maß 35 dB) ein-
zubauen. Das geforderte Schalldämmmaß muss auch 
während des Lüftungsvorganges erreicht werden (z. B. 
Schalldämmlüfter / mechanische Be- und Entlüftung)..

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (ANALOG § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(BGBI. I S. 306).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 
306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408). 

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 04. Dezem-
ber 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) 
- vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 
(Amtsbl. I S. 324).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan wird im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit 
wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach §  2a BauGB, von der Angabe nach §  3 Abs.  2 Satz  2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 
Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan „ZWAI - Zukunftsorientiertes 
Wohnen in der außerklinischen Intensivpfl ege“ ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan „Cura-Mente - Medizinisches 
Versorgungszentrum“ von 2019.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepfl icht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird 
hingewiesen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

• Für das Plangebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, die eine Kampfmittelbelastung für 
den Planungsbereich dokumentieren. Sollten wider Erwarten Kampfmittel gefunden werden (Zufallsfunde), 
so ist über die zuständige Polizeidienststelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verstän-
digen.

• Das Plangebiet befindet sich in einem Gebiet einer ehemaligen Eisenerzkonzession. Ob diesbezüglich unter 
diesem Bereich Abbau umging, geht aus den Akten- und Planunterlagen des Oberbergamtes nicht hervor. 
Es wird daher empfohlen, bei Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und 
dies gegebenenfalls dem Oberbergamt mitzuteilen.

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Ober-
flächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr 
von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung 
und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie ge-
fahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

• Bei konkreten Bauvorhaben ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Planauskunft der 
Deutschen Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest einzufordern. Die Kabelschutzanwei-
sung der Telekom ist zu beachten.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

• Das anfallende Abwasser ist durch Anschluss an die vorhandene öffentliche Mischwasserkanalisation zu 
entsorgen.

• Zur Speicherung und Nutzung des Niederschlagswassers sind Zisternen zulässig.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig. Unzuläs-

sig sind auch unbeschichtete und beschichtete Trapezbleche als Dacheindeckung. Dachbegrünungen sind 
zulässig. 

• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien 
und Keramikplatten.

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 
Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, Werbefahnen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise 
und sich ständig bewegende Werbeanlagen.

• Stellplätze: Je 8 Betten im Pflegewohnkomplex ist gem. § 47 LBO ein PKW-Stellplatz zu errichten. 
• Sonstiges: Mülltonnen sind in den zur öffentlichen Fläche orientierten Bereich entweder in Schränken ein-

zubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(ANALOG § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Vorhabenträger, die AlDieLei Immobilien 
GmbH, hat mit Schreiben vom __.__.____ die 
Einleitung eines Satzungsverfahrens nach § 12 
BauGB beantragt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat am __.__.____ die Einleitung des Ver-
fahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „ZWAI - Zukunftsorientiertes Wohnen 
in der außerklinischen Intensivpflege“ beschlossen 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfah-
rens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan „ZWAI - Zukunftsorientiertes Wohnen 
in der außerklinischen Intensivpflege“, wurde am 
26.06.2019 ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs.1 
BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen 
Gel tungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gelegenen Flurstücke hinsicht-
lich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem 
Liegen schaftskataster übereinstimmen.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan wird gem. §  13a 
BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. 
§ 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprü-
fung nicht durchgeführt. 

• Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elvers-
berg hat in seiner Sitzung am __.__.____ den 
Entwurf gebilligt und die öffentliche Auslegung 
des vorhabenbezogenen  Bebauungsplanes mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan „ZWAI - Zu-
kunftsorientiertes Wohnen in der außerklinischen 
Intensivpflege“ beschlossen (§  13a BauGB, i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes mit Vorhaben- und Erschließungsplan, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil  B) sowie der Begründung, hat 
in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nie-
derschrift oder per Mail abgegeben werden 
können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan unberücksichtigt blei-
ben können, am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht. (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 

mit Schreiben vom __.__.____ von der Aus-
legung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. 
Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan „ZWAI - Zukunfts-
orientiertes Wohnen in der außerklinischen Inten-
sivpflege“ als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan „ZWAI - Zukunfts-
orientiertes Wohnen in der außerklinischen Inten-
sivpflege“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Spiesen-Elversberg, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 
KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan „ZWAI - Zukunftsorientiertes 
Wohnen in der außerklinischen Intensivpflege“, 
bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Spiesen-Elversberg, den __.__.____

Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der

AlDieLei Immobilien GmbH
Elversberger Str. 40a
66386 St. Ingbert

Stand der Planung: 18.05.2021
ENTWURF
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Quelle: LVGL Saarland; Stand: 20.04.2021

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 18.05.2021

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnitt-
freie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, 
analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, 
dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen 
Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL

9. ANPFLANZUNG UND ERHALTUNG VON 
BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A UND B BAUGB

Stellplätze sind durch Laubbäume im Umfang von je 6 
Stellplätze ein standortgerechter mittel- bis großkroni-
ger Laubbaumhochstamm (Sortierung 3 mal ver-
pflanzt, Stammumfang 16 - 18 cm) so zu begrünen, 
dass die Stellplätze möglichst verschattet werden, 
sofern dies baulich umsetzbar ist. Die Bäume sind 
dauerhaft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige 
Bäume zu ersetzen.

Es sind die folgenden Normen und Richtlinien bei der 
Planung und Durchführung von Baumpflanzungen zu 
beachten: DIN 18320, DIN 18915, DIN 18916, DIN 
18919, DIN 18920, FLL Empfehlungen für 
Baumpflanzungen (Teil 1 und 2), FLL ZTV Baumpflege 
und FLL Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen.

Die nicht überbauten Grundstücksfläche ist zu begrü-
nen und gärtnerisch zu gestalten. Je angefangene 300 
m2 nicht überbauter Grundstücksfläche sind mindes-
tens 3 heimische, standortgerechte Sträucher bzw. 1 
standortgerechter Laubbaumhochstamm/ Stammbusch 
zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
nach zu pflanzen.

Bei beengten Platzverhältnissen können klein- oder 
schmalkronige Sorten verwendet werden.

Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl der zu 
pflanzenden Gehölze dar.

Pfl anzliste:
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Spitz-Ahorn (Acer planaoides)
• Feld-Ahorn (Acer campestre)
• Stiel-Eiche (Quercus robur)
• Vogel-Kirsche (Prunus avium)
• Winter-Linde (Tilia cordata)
• Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
• Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
• Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
• Hainbuche (Carpinus betulus)
• Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
• Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Zur schnelleren Wirksamkeit der Pflanzungen im Sinne 
einer schnelleren Aufwertung des Ortsbildes werden 
folgende Mindest-Qualitätsstandards an die Pflanzun-
gen gestellt:

• Bäume: 3xv; StU 14 - 16 cm

• Sträucher: 2 xv.; H. 1,00 m

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG§ 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

PLANGEBIET
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Pflegewohnkomplex für
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ANSICHT HÜTTENSTRASSE

Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 25.03.2021

SÜDANSICHT

Quelle: QBus GmbH & Co. KG; Stand: 25.03.2021

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)
Schutzabstand Wald
Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand von 
30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind bei 
der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude dürfen 
die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt Ausnahmen von 
dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn
• der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der Ab-

standsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forst-
wirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließlich sämtli-
cher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche aus dem Eigentum 
zu verzichten und 

• aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung des 
Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgehen.

Die Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan „Cura-Mente - Medizinisches Versorgungszentrum“ vom 27.11.2019 sind nachfolgend in ro-
ter Schrift dargestellt. Im Übrigen werden die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan „Cura-Mente - Medizinisches Versorgungszentrum“ vom 27.11.2019 unver-
ändert übernommen.
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nicht von einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Orts- und Landschaftsbildes durch 
einen neuen Baukörper auszugehen. 

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden).

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 ent-
spricht analog § 17 BauNVO die 
Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung in Sonstigen Sondergebieten und 
gewährleistet damit einen sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden. Die entstehen-
de Grundstücksbebauung lässt auf den 
Grundstücken so ausreichend Freiflächen 
für eine Durchgrünung.

Insbesondere der Stellplatzbedarf fordert 
eine GRZ von 0,8. Eine geringere Grundflä-
chenzahl würde zu einer wesentlichen Er-
schwerung der zweckentsprechenden Nut-
zung des Grundstücks führen, die vorgese-
hene Konzeption wäre nicht realisierungsfä-
hig. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt. 

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. 

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Analog 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird analog zur Festsetzung einer 
maximal zulässigen Gebäudehöhe das Ziel 
verfolgt, die Errichtung überdimensionierter 
Baukörper im Vergleich zur Bestandsbebau-
ung zu unterbinden. Die Festsetzung er-
möglicht somit die Wahrung des städtebau-

lichen Charakters der Umgebung, die Ge-
währleistung der Entwicklung ortstypischer 
Bauformen und somit ein harmonisches 
Einfügen dieser Gebäude in den Bestand.

Einer Beeinträchtigung des Ortsbildes wird 
damit entgegengewirkt.

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. Die Festsetzung der 
abweichenden Bauweise resultiert zum 
einen aus der städtebaulichen Konzeption 
und ermöglicht die Errichtung eines für die 
geplanten Nutzungen typischen und not-
wendigen Gebäudetypes. Zum anderen 
wird die durch den Ursprungsbebauungs-
plan „Im Grossenbruch II, 2. Abschnitt“ gel-
tende Abstandsfläche gem. § 7 Abs. 5 LBO 
übernommen, da sich das Plangebiet inner-
halb eines faktisch festgesetzten Gewerbe-
gebietes befindet und somit in  die be-
stehende Umgebungsbebauung harmo-
nisch einfügt.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.

Die Festsetzung der Baugrenzen orientiert 
sich an der städtebaulichen Konzeption. Die 
Dimensionierung des Baufensters gewähr-
leistet eine ausreichend große Fläche für die 
Realisierung des Pflegewohnkomplexes für 
Menschen mit intensivpflegerischem Unter-
stützungsbedarf. Die Abmessung des durch 
die Baugrenzen beschriebenen Baufensters 
wurde so gewählt, dass für die spätere Rea-
lisierung Spielraum verbleibt, gleichzeitig 
aber eine umweltgerechte, sparsame und 
wirtschaftliche Grundstücksausnutzung er-
reicht sowie ein entsprechender Grenzab-
stand eingehalten wird. 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert Bau-
fenster ausweisen zu müssen.

Stellplätze und Nebenanlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 
BauNVO

Die Festsetzung zu Stellplätzen dient der 
Ordnung des ruhenden Verkehrs. Parksuch-
verkehr in der Umgebung wird somit ver-
mieden. Zur Gewährleistung eines rei-
bungslosen Betriebsablaufes des Pflege-
wohnkomplexes für Menschen mit intensiv-
pflegerischem Unterstützungsbedarf ist ein 
entsprechend großes Stellplatzangebot zur 
Unterbringung des Betriebs- und Besucher-
verkehrs erforderlich.

Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung 
die Unterbringung weiterer Anlagen und 
Einrichtungen, die für die Versorgung des 
Plangebietes erforderlich sind.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Festsetzung von Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft stellt sicher, 
dass durch das geplante Vorhaben keine 
Beeinträchtigung von gebäudebrütenden 
Vögeln oder Quartieren von Fledermäusen, 
durch den Abriss des alten Gebäudes (Spal-
ten und Öffnungen in der Fassade) zum Tra-
gen kommen.

Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Um schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Lärm zu vermeiden, wird folgende Vorkeh-
rungen zum Schutz vor schädlichen Um-
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welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes festgesetzt: 

Zur Vermeidung von immissionsschutz-
rechtlichen Konfliktfällen mit den südöstlich 
benachbarten Betrieben - wie Bauhof und 
Feuerwehr - sind in allen Bewohnerzimmern 
die diesen Betrieben zugewandt sind, 
Schallschutzfenster mit mindestens Schall-
schutzklasse 3 (Schalldämm-Maß 35 dB) 
einzubauen. Das geforderte Schalldämm-
maß muss auch während des Lüftungsvor-
ganges erreicht werden (z. B. Schalldämm-
lüfter / mechanische Be- und Entlüftung).

Anpflanzung und Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

Aufgrund der integrierten Lage des 
Plangebietes und funktionalen Ausrichtung 
des Planvorhabens ist die hochwertige und 
qualitätsvolle Ausgestaltung der Freiräume 
von besonderer Bedeutung. 

Die getroffene grünordnerische Festsetzung 
dienen einerseits der Eingrünung der Stell-
plätze und andererseits der Eingrünung der 
nicht überbaubaren Grundstücksfläche zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

Auf weitergehende Festsetzungen wird ver-
zichtet, da so noch Flexibilität bei der gärt-
nerischen Anlage verbleibt.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (gem. § 
9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO und 
SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m §§ 49-54 Saar-
ländisches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung des Plangebiets. Der 
Mischwasserkanal ist aufgrund der be-
stehenden Bebauung bereits vorhanden 
und weist noch ausreichende Kapazitäten 
auf. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 
4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver- 
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, denn ge-
rade aufgrund der direkten Nachbarschaft 
zur bestehenden Wohnbebauung spielt die 
Gestaltqualität eine besondere Rolle. Die 
getroffenen minimalen Einschränkungen 
bei der Fassaden- und Dachgestaltung sol-
len Auswüchse (z.B. grelle Farbtöne) verhin-
dern.

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der 
Leistung zulässig. Fremdwerbung ist unzu-
lässig. Unzulässig sind Wechselbild-Werbe-
anlagen, blinkende Leuchtreklamen sowie 
zeitweise und sich ständig bewegende Wer-
beanlagen. 

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie auf den Dächern ermög-
licht die Energiegewinnung aus solarer 
Strahlungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen sind im Plangebiet je 
8 Betten im Pflegewohnkomplex ein Pkw-
Stellplatz vorgesehen. Der vordefinierte 
Stellplatzbedarf ist aus planerischer Sicht 
ausreichend.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung

Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
chen Auswirkungen beachtet und in den 
Bebauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
völkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 
das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den. 

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich der Pflegewohnkomplex für Menschen 
mit intensivpflegerischem Unterstützungs-
bedarf hinsichtlich Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise sowie der 
überbaubaren Grundstücksflächen in die 
Umgebung und in die direkte Nachbar-
schaft (Gewerbenutzung) einfügt. Formen 
des dauerhaften Wohnens werden ausge-
schlossen. 

Hierdurch wird Konfliktfreiheit gewährleis-
tet. Zusätzlich schließen die im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan getroffenen Fest-
setzungen innerhalb des Plangebietes jede 
Form der Nutzung aus, die innergebietlich 
oder im direkten Umfeld zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen kön-
nen. 

Insbesondere aufgrund der Nähe zu be-
nachbarten Betrieben wie Bauhof und 
Feuerwehr wurden passive Lärmschutzfest-
setzungen getroffen. Wohnbebauung als 
eine ähnlich schutzbedürftige Nutzung wie 
der Pflegewohnkomplex für Menschen mit 
intensivpflegerischem Unterstützungsbe-
darf und gewerbliche Nutzung existieren 
bereits heute nebeneinander. Gemäß dem 
bestehenden Planungsrecht sind heute be-
reits nur solche Nutzungen zulässig, „die 
für die Umgebung keine erheblichen Nach-
teile oder Belästigungen zur Folge haben 
können.“ Damit und mit den getroffenen 
passiven Lärmschutzfestsetzungen ist ein 
verträgliches Nebeneinander gewährleistet.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, so dass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
kommt somit der Forderung, dass die Bevöl-
kerung bei der Wahrung der Grundbedürf- 

nisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, in vollem 
Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Mit der Planung erfolgt die Nachnutzung 
einer ungenutzten gewerblichen Brache. Ein 
Eingriff in die freie Landschaft findet nicht 
statt. Gleichzeitig wird damit ein Leerstand 
beseitigt und die städtebauliche Situation 
durch den Neubau aufgewertet.

Die Umgebung ist bereits durch Gebäude-
komplexe in ähnlicher Bauweise geprägt.

Das Orts- und Landschaftsbild wird somit 
durch die Planung positiv beeinflusst.

Die festgesetzte Gebäudetypologie knüpft 
an die in der Nachbarschaft vorherrschende 
Bebauung an und gewährleistet so einen 
harmonischen Übergang zwischen Be-
standsbebauung und Planvorhaben.

Die Eingrünungen des Plangebietes tragen 
darüber hinaus dazu bei, einen harmoni-
sches Einfügen in die Umgebung zu schaf-
fen und keine negativen Auswirkungen auf 
das Ortsbild entstehen zu lassen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Beim Plangebiet handelt es sich um die 
Nachnutzung einer derzeit untergenutzten, 
anthropogen geprägten Fläche in innerörtli-
chen Lage. Relevante Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die über das bisherige Maß hin-
ausgehen, finden dabei nicht statt. Der Ver-
siegelungsgrad wird reduziert.

Die Lebensraumstrukturen des Plangebietes 
und der näheren Umgebung sind stark ein-
geschränkt, sodass der Geltungsbereich ak-
tuell nur eine geringe ökologische Wertig-
keit für Tiere und Pflanzen hat. Auch hin-
sichtlich der Arten und Biotope sowie der 
biologischen Vielfalt ist der Geltungsbereich 
geringwertig und deutlich beeinträchtigt. 
Das Gebiet hat keine besondere natur-
schutzfachliche oder ökologische Bedeu-
tung. Vom Planvorhaben sind keine gesetz-
lich geschützten Biotope, FFH-Lebensraum-
typen und bestandsgefährdeten Biotop-
typen oder Tier- und Pflanzenarten betrof-
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fen. Es kommen ebenfalls keine Tier- oder 
Pflanzenarten mit besonderem Schutzstatus 
vor, sodass der geplanten Nutzung auch 
keine artenschutzrechtlichen Belange ent-
gegenstehen. Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung sind nicht betroffen.

Gem. § 13a BauGB gelten Eingriffe, die auf-
grund der Aufstellung oder Teiländerung 
eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, 
als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 
Planung nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht negativ beein-
trächtigt. Die verkehrliche Erschließung ist 
über die Hüttenstraße gesichert. Der ruhen-
de Verkehr wird gebietsintern im Plangebiet 
untergebracht, sodass eine nachteilige Be-
einträchtigung der Hüttenstraße durch ru-
henden Verkehr oder durch Parksuchverkehr 
vermieden wird. Die vorhandene Situation 
des ruhenden Verkehrs im öffentlichen 
Raum wird nicht verändert.

Die Belange der Ver- und Entsorgung blei-
ben durch die vorliegende Planung nahezu 
unberührt. Das Beatmungszentrum kann 
hinsichtlich ihrer Ver- und Entsorgung an 
die bestehende technische Infrastruktur an-
geschlossen werden. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimaschutzes

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu keinen neuen Versie-
gelungen und aufgrund des überschauba-
ren Flächenumfangs können negative Aus-
wirkungen auf die Belange des Klimas aus-
geschlossen werden.

Auswirkungen der Planung auf 
die privaten Belange

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. 

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
des Grundstückes, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-

schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten. Zum einen ist die festgesetzte Nut-
zungsart verträglich zur Umgebungsnut-
zung. Zum anderen wurden entsprechende 
Festsetzungen getroffen, um das harmoni-
sche Einfügen in den Bestand zu sichern 
(ausreichende Abstandsflächen, Vorkehrun-
gen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
auswirkungen, vgl. vorangegangene Aus-
führungen). Durch die vorliegende Planung 
wird keine gegenüber des bereits durch den 
rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Cura-Mente - Medizinisches Ver-Cura-Mente - Medizinisches Ver-
sorgungszentrumsorgungszentrum“ von 2019 zulässigen 
Maßes der baulichen Nutzung hinaus ge-
hende Veränderung vorbereitet.

Auswirkungen auf alle  
sonstigen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes

• Ausbau der medizinischen Versorgung / 
Entwicklung einer zeitgemäßen  
Gesundheitsversorgung von regionaler 
Bedeutung

• Schaffung von Arbeitsplätzen

• Vitalisierung einer unterausgelasteten 
Fläche im Rahmen der Nachverdich-
tung; bauleitplanerische Ermöglichung 
einer Maßnahme der Innenentwicklung

• Keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die gesunden Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• Keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf den 
Verkehr

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine negativen Beeinträchtigung pri-
vater Belange

Argumente gegen die Verab-
schiedung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewogen. Aufgrund der genannten Argu-
mente, die für die Planung sprechen, kommt 
die Gemeinde zu dem Ergebnis, dass der 
Umsetzung der Planung nichts entgegen-
steht.


